
28. Nachtrag
zur Satzung der BKK Miele vom 01.01.2013

Artikel I

Anlage zu § 9a der Satzung

Ausgleichsverfahren nach dem Aufwendungsausgleichgesetz

Änderung der Umlagesätze:

§ 5 Aufbringung der Mittel, Umlagesatz und Nachweis

I. Die am Umlageverfahren teilnehmenden Arbeitgeber bringen die zur Durchführung 
des Ausgleichs erforderlichen Mittel nach Maßgabe des § 7 Abs. 2 AAG jeweils 
durch Umlage auf.

II. Der Umlagesatz beträgt

a) für den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen aus Anlass der Krankheit (U 1)
3,0 v.H. und

b) für den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen aus Anlass der Mutterschaft (U 2) 
0,49 v.H. der umlagepflichtigen Einnahmen.

Artikel II

1. Der Verwaltungsrat hat diesen Nachtrag am 19.08.2022 beschlossen.

2. Inkrafttreten der Änderung am 01.09.2022.

Verwaltungsratsvorsitzender BKK Miele 
Christian Markmann - Arbeitgebervertreter



Bonn, den.?'7. August 2022 
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Genehmigung
Der vom Arbeitgebervertreter des Verwaltungsrates am 19. August 2022 beschlossene 28. 

Nachtrag zur Satzung wird gemäß § 195 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches V in Verbindung mit 

§ 90 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches IV genehmigt.
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